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Nr. 80.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der Ziegenbockkörungsordnung für den Amtsverband Friesoythe,
Oldenburg , den 14. Mai 1924.

Die auf Grund des Artikels3 des Gesetzes für den
Landesteil Oldenburg vom 26. April 1906, betreffend die
Einführung einer Ziegenbockkörung, erlassene Ziegenbock¬
körungsordnung für den Amtsverband Friesoythe vom
25. August 1913 wird nach Anhörung des Amtsrates ge¬
ändert, wie folgt:

Artikel 12 erhält folgende Fassung:
„Der niedrigste Satz des Deckgeldes soll nicht

weniger als eine Goldmark betragen."
Oldenburg, den 14. Mai 1924.

Ministerium des Innern.
R. Weber.
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Ar. 81.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das polizeiliche

Meldewesen in den Stadtgemeinden Vechta und Jever.
Oldenburg , den 17. Mai 1924.

Auf Grund des Artikels 8 der Gemeindeordnung und
des § 20 der Regierungsbekanntmachung vom 2 . Februar
1846 , betreffend das Wirtschaftsgewerbe usw., wird bestimmt:

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums , be¬
treffend das polizeiliche Meldewesen in den Stadtgemeinden
Oldenburg und Delmenhorst , vom 27 . August 1903
— Gesetzsammlung Seite 863 — und ihre späteren Ab¬
änderungen finden vom 4 . Juni 1924 an auch in den
Stadtgemeinden Vechta und Jever Anwendung.

Oldenburg , den 17 . Mai 1924.

Staatsministerium,
v . Finckh.
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